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1. Anschlussgebühren 

 
Gebäude Die Anschlussgebühr für alle Gebäude beträgt 1.5 % der Versiche-

rungssumme nach Massgabe der kantonalen Gebäudeversiche-

rung, mindestens aber CHF 500 (zuzüglich MwSt.). 

 
Unüberbaute Grundstücke 

und Anlagen 
Für Anschlüsse von unüberbauten oder nur überdachten Grund-

stücken sowie von besonderen Anlagen setzt der Gemeinderat die 

Anschlussgebühren und die Gebührennachzahlungen von Fall zu 

Fall fest. 

 
Gartenschwimmbäder Für Gartenschwimmbäder von mehr als 10 m³ Fassungsvermögen 

beträgt die Anschlussgebühr CHF 35 pro m³. 

 

 

1.1 Ermässigungen 

 
Keine Meteorwasserableitung 

Trennsystem 
Wird der öffentlichen Kanalisation kein Meteorwasser zugeführt 

(bei Trennsystem keine direkte oder indirekte Einleitung in öffent-

liche Meteorwasserkanäle), beträgt die Reduktion 20 % der An-

schlussgebühr. 

 
Keine Schmutzwasserableitung 

bei Nichtwohnhäusern 
Wird der öffentlichen Kanalisation bei Nichtwohnhäusern nur Me-

teorwasser (kein Schmutzwasser) zugeführt, beträgt die Reduktion 

20 % der Anschlussgebühr. 

 
Gewerbebonus Werden bei Neu- oder Umbauten zusätzliche Arbeitsplätze (min-

destens 50 %-Pensum) geschaffen, wird die Anschlussgebühr ab 

dem zweiten zusätzlichen Arbeitsplatz um je 10 % reduziert.  

 

Die Voraussetzungen müssen bis zur Abrechnung der Anschluss-

gebühren erfüllt sein und ein Gewerbebonus ist spätestens bis zur 

rechtskräftigen Veranlagung der Gebühren geltend zu machen. 

 
Ermässigungsmaximum Die Ermässigung der Anschlussgebühr beträgt maximal 90 % je-

doch höchstens CHF 10‘000. Der Bonus entfällt und ist zurückzu-

zahlen, sofern die Voraussetzungen innerhalb von fünf Jahren nach 

Fälligkeit der Anschlussgebühr nicht erfüllt bleiben. 

 

 

1.2 Nachzahlungen 

 
Nachzahlungen 1.5 % vom Mehrwert infolge baulicher Änderungen gemäss Schät-

zung der kantonalen Gebäudeversicherung, sofern der bauliche 

Mehrwert mehr als CHF 50'000 beträgt. 

 
Ermässigungen Die Ermässigungen gemäss Ziffer 1.1 gelten auch für Nachzahlun-

gen. 
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1.3 Minderwerte 

 

Minderwerte Bei Minderwerten erfolgen keine Rückzahlungen. 

 

 

2. Benutzungsgebühr 

 

 

2.1 Grundgebühr 

 

Grundgebühr • Die Grundgebühr für Gewichtung = 1 beträgt  CHF -.14 pro m² 

anrechenbare Fläche 

Gewichtung = 0.2 • nicht überbaute, angeschlossene Grundstücke  CHF -.028 pro m² 

Gewichtung = 1.0 • Wohnzonen A und B (W/A und W/B) CHF -.14 pro m² 

Gewichtung = 2.0 • Gestaltungsplan 1 (GP1) CHF -.28 pro m² 

• Quartiererhaltungszone (Q) CHF -.28 pro m² 

• Gewerbezone A und B (G/A und G/B) CHF -.28 pro m² 

• Gestaltungsplan 2 (GP2) CHF -.28 pro m² 

• Zone für öffentliche Bauten (öB) CHF -.28 pro m² 

Gewichtung = 3.0 • Wohnzone c (W/C) CHF -.42 pro m² 

• Wohn- und Gewerbezone (W/G) CHF -.42 pro m² 

• Kernzone (K) CHF -.42 pro m² 

Gewichtung = 4.0 

 
Ganzes Gemeindegebiet: 

• Parzellierte Strassen, Wege und Plätze CHF -.56 pro m² 

 Parzellenfläche 

Gewichtung = 4.0 In den Erholungszonen (A, EB und EC) und in der 

Landwirtschaftszone (kLW und LW) sowie im Wald werden die 

angeschlossenen Brutto-Gebäudegrundflächen (Gemäss 

Grundbuchplan) multipliziert mit dem Faktor 4.0. 
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2.2 Mengengebühr 

 

Mengengebühr CHF 2.30 pro m³ (exkl. MwSt.) Frischwassermenge. 

 

 Für Frischwasser, welches über einen separaten Wassermesser er-

fasst und nicht der Kanalisation zugeleitet wird, wird keine Gebühr 

erhoben. 

 
Laufbrunnen CHF 230 pro Jahr/Brunnen (exkl. MwSt.), sofern das Überlauf-

wasser ins Kanalnetz fliesst. 

 

 

 

 

Glattfelden, 11. Juni 2019 GEMEINDERAT GLATTFELDEN 

Der Präsident  Der Schreiber a.i. 

sig. E. Gassmann  sig. H. Steinmann 

 

 

 

 

Im Weiteren gelten die Richtlinien des Gemeinderats über die Erhebung von Mehrwertsbeiträ-

gen an Abwasseranlagen der Gemeinde vom 16. Dezember 1991. 

 

Revidiert mit Beschluss vom 11. Juni 2019; die überarbeitete Verordnung tritt per 01. Januar 

2020 in Kraft. 


